
Geschäftsbedingungen

Für unsere Transporte und Kranarbeiten gelten jeweils die Allgemeinen Bestimmungen

der Spedlogswiss Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen

des CMR Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen 
 Strassengüterverkehr

der VSPU  Vereinigung schweizerischer Pneukran-Unternehmer

Bei der Ausführung von Kranarbeiten und Inland-Transporten haften wir für Verlust 
und Beschädigung des Transportgutes, welche nachweisbar durch unser Personal
verursacht worden sind. Der Schadenersatz beträgt max. CHF 100’000.– pro Ereignis. 
Für Folgeschäden gilt die Haftung als wegbedungen.

Auf Wunsch und gegen Verrechnung der Prämie erhöhen wir unsere Frachtführer-
Haftpflicht versicherung oder schliessen eine generelle Transportversicherung ab.

Für alle anderen Dienstleistungen und Tätigkeiten gilt das Schweizerische 
Obligationen recht (OR).

Mit der Erteilung eines Auftrags anerkennt der Kunde unsere Geschäftsbedingungen.

Besichtigungen sind in der Regel kostenlos, werden aber bei Nichtzustandekommen des 
offerierten Auftrages mit 3 % des Auftragsvolumens, mindestens jedoch mit CHF @50.– 
in Rechnung gestellt.

Gerichtsstand ist Zürich.
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